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Viel Arbeit und wenig Nutzen – der Zensus 2011 aus Sicht der Städtestatistik 
 
Deutschland zählt. Nach dem Willen der Bun-
desregierung beteiligt sich Deutschland an dem 
EU-weiten Zensus 2011. Übergeordnete 
Rechtsgrundlage ist die „Verordnung (EG) Nr. 
763/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und Woh-
nungszählungen“. In Deutschland erfolgen be-
reits die organisatorischen und methodischen 
Vorbereitungen auf der Basis des „Zensusvor-
bereitungsgesetzes“ vom 8. Dezember 2007.  
 
Im Dezember 2008 hat das Bundeskabinett den 
Entwurf eines „Zensusgesetzes 2011“ be-
schlossen und in das Gesetzgebungsverfahren 
gegeben. Anders als bei der letzten Volkszäh-
lung (in Westdeutschland 1987) werden die 
Statistiktatbestände überwiegend nicht flächen-
deckend primär erhoben. Soweit vorhanden  
 

werden Verwaltungsregister – insbesondere des 
Meldewesens und der Bundesagentur für Ar-
beit – ausgewertet. Registerfehler und fehlende 
Merkmale werden mit Hilfe einer Haushalts-
stichprobe ermittelt. 
 

Für die Kommunen interessant ist die Gebäu-
de- und Wohnungserhebung. Sie wird als To-
talerhebung bei den Gebäudeeigentümern 
durchgeführt und verspricht deshalb auch ver-
lässliche kleinräumige Ergebnisse für Teilräu-
me der Stadt. 
 

Im föderalen System der Bundesrepublik 
Deutschland sind die Länder für die Durchfüh-
rung des Zensus verantwortlich. Welche Rolle 
die Kommunen beim Zensus 2011 zu erfüllen 
haben, wird ihnen durch Landesrecht zugewie-
sen (Datenlieferungen, Erhebungsstellen). 

-------------------- 
 

Planungsdaten für Bund, Länder und Ge-
meinden. In der allgemeinen Begründung zum 
Zensusgesetz heißt es: „Der Zensus (Volkszäh-
lung) ist national wie international ein wesent-
liches Fundament der Statistik. Er liefert Ba-
sisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und 
Wohnsituation, auf denen alle politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Pla-
nungsprozesse bei Bund, Ländern und Ge-
meinden … aufbauen“. 
 
Fachliches Minimalprogramm und mangeln-
de räumliche Tiefe zu Lasten der Kommunen. 
Leider hat sich der Bund bei der Umsetzung 
der EU-Verordnung auf ein Minimalprogramm 
zurückgezogen und darüber hinaus mit der ge-
wählten Methode den Zensusnutzen für die 
Kommunen massiv eingeschränkt. In den Städ-
ten und Gemeinden sind die oben angespro-

chenen Planungsprozesse in der Regel klein-
räumig. Die in Deutschland gewählte Zensus-
methode schränkt aber gerade hier die Ergeb-
nisse ein. Die Melderegister werden in den 
Kommunen schon seit Jahrzehnten als Pla-
nungsgrundlage genutzt. Der Zensus stiftet hier 
also keinen nennenswerten Nutzen. Anders die 
Gebäude- und Wohnungserhebung. Sie liefert 
kleinräumige Ergebnisse und erlaubt somit 
fragengerechte räumlich flexible Auswertungen 
und Analysen.  
 
Leider überwiegt auch hier das Wasser im 
Wein. Wichtige Merkmale wie die Miethöhe 
und Angaben zum Modernisierungsstand und 
Energiestatus werden nicht erhoben, weil sie 
nicht zu den Pflichtmerkmalen der EU-
Verordnung zählen. Die Gebäudeadresse wird 
mit Datenschutzargumenten als Erhebungs-



  
 Nr. 1/2009 

 

 2

aktuellVDStVDSt
merkmal ausgeschlossen. Damit können auch 
diese Daten in den Kommunen keine nachhal-
tige Wirkung entfalten. Ihre Fortschreibung als 
statistische Gebäudedatei wird verunmöglicht. 
Die bei der Übernahme ohnehin schon zwei 
Jahre alten Daten werden zunehmend an Wert 
verlieren. 

Vor diesem Hintergrund behält der VDSt 
Newsletter zum Zensus 2011 leider eine unein-
geschränkte Aktualität. Einige Aspekte sollen 
hier noch einmal beleuchtet werden. Im Übri-
gen lohnt sich der Blick in VDSt aktuell Nr. 
5/2008, zu finden unter  

www.staedtestatistik.de 
 

-------------------- 
 
Zensusnutzen für Kommunen nur durch Nachbesserungen im Gesetzgebungsverfahren 
 
Der Wert früherer Volkszählungen bestand 
darin, dass ein definiertes Merkmalsspektrum 
durchgängig von einem städtischen Quartier – 
heute spricht man von Nachbarschaften – bis 
zur nationalen Ebene des Bundes vergleichbar 
erhoben wurde. So war etwa der erreichte 
Schulabschluss der Einwohner nicht nur für die 
Stadt im Ganzen bekannt, sondern auch für 
beliebige Stadtteile und Planungsräume. Dies 
wird beim Zensus 2011 nicht mehr möglich 
sein, sondern gilt nur noch für die Merkmale, 
die aus dem Melderegister gewonnen werden. 
Und selbst diese werden durch das statistische 
Korrekturverfahren in ihrer räumlichen Vertei-
lung innerhalb der Stadt verfälscht. 
 
Diese methodische Konsequenz ergibt sich aus 
dem deutschen Zensuskonzept. Sie kann bei 
dem fortgeschrittenen Gesetzgebungs- und 
Vorbereitungsstand als unabänderlich gelten. 
Um so wichtiger ist es, angesichts der immen-
sen Kosten die dem Konzept innewohnenden 
Möglichkeiten zur Steigerung des Zensusnut-
zens auch konsequent zu nutzen. Dies ge-
schieht im vorliegenden (Bundes-) Gesetzent-
wurf aus durchsichtigen Gründen der noch un-
geklärten finanziellen Lastenverteilung zwi-
schen Bund und Ländern nicht. 
 
Das deutsche Zensuskonzept erlaubt in zwei 
Modulen die Erweiterung des EU-Pflichtpro-
gramms um wichtige nationale Grundlagenda-
ten ohne eine nennenswerte Mehrbelastung der 
Auskunftsgebenden: bei der Haushaltsstich-
probe und der Gebäudeerhebung. 
 
Gebäude- und Wohnungszählung (§6 EZen-
susG). In Deutschland gibt es keine flächende-
ckenden Register, denen man die von der EU 
geforderten Merkmale für Gebäude und Woh-

nungen entnehmen könnte. Deshalb wird diese 
Erhebung schriftlich bei den Eigentümern von 
Wohnraum durchgeführt. 
 
Die Kommunalen Spitzenverbände haben früh-
zeitig darauf aufmerksam gemacht, dass das 
Zensuspflichtprogramm aus wohnungspoliti-
scher Sicht der besonderen Bedeutung einer 
Gebäude- und Wohnungszählung insbesondere 
von dem Hintergrund der Klimaschutzdiskus-
sion und der demographischen Entwicklung 
nicht in vollem Umfang gerecht wird. 
 
Als notwendige zusätzliche Merkmale aus 
kommunaler – aber durchaus auch aus gesamt-
staatlicher – Sicht wurden begründet: 

 Wohnungs(kalt)miete  
 eingesetzte Heizenergie  
 Modernisierungsstand/Energiestatus  
 Energieeffizienz (Wärmeschutz, Energie-

haushalt, Umweltimmissionen 
 behinderten-/seniorengerechte Ausstattung 

(Barrierefreiheit, Aufzug)  
 Leerstand (Dauer, Gründe). 

 
Zensuskommission begründet nationale Ge-
bäudedaten. Die vom Bundesinnenminister 
eingesetzte Zensuskommission zur wissen-
schaftlichen Begleitung und Beratung der amt-
lichen Statistik und der Bundesregierung zum 
Zensus 2011 hat eine Empfehlung abgegeben, 
welche weiteren Erhebungsmerkmale in das 
Erhebungsprogramm aufgenommen werden 
sollten. Vorgeschlagen wurden insgesamt neun 
Merkmale, davon zwei für die Gebäude- und 
Wohnungszählung. Die Bundesregierung hat 
übrigens sämtliche Vorschläge abgewiesen. 
 
Von der Zensuskommission wurden die 
Merkmale „Energiequelle Heizung“ und „Net-

http://www.staedtestatistik.de/


  
 Nr. 1/2009 

 

 3

aktuellVDStVDSt
tokaltmiete“ vorgeschlagen und begründet. Die 
Bedeutung des Merkmals „Energiequelle Hei-
zung“ wurde damit begründet, dass es wichtige 
umweltpolitische Informationen über die Ver-
ursachung von klimaschädlichen Treibhausga-
sen innerhalb des Bereichs Wohnen liefert. 
Darüber hinaus würde eine entsprechende Er-
hebung wichtige Informationen über die 
Verbrauchsstruktur liefern, die für die nachhal-
tige Absicherung der Energieversorgung und 
die verstärkte Einbindung regenerativer Ener-
gien zur Wärmeerzeugung von Interesse seien. 
 
Der Vorschlag zur Erhebung des Merkmals 
„Nettokaltmiete“ wurde mit der praktischen 
Relevanz dieser Information für Planungspro- 
 

zesse begründet. Als Beispiel ist die Erstellung 
des Mietspiegels durch die Gemeinden zu nen-
nen. Darüber hinaus handelt es sich um einen 
wichtigen Indikator zur Beschreibung der regi-
onalen Versorgungslage, der eine quantitative 
Abschätzung der regional differenzierten Be-
darfe ermöglicht und eine Datengrundlage für 
etwaige wohnungspolitisch gebotene Steue-
rungsmaßnahmen liefert. 
 
Aus städtestatistischer Sicht ist dieser Empfeh-
lung der Zensuskommission unbedingt zu fol-
gen. Der Erhebungsaufwand ist entgegen der 
Einschätzung der Bundesregierung marginal. 
Dagegen steht ein beträchtlicher Nutzen auf 
allen föderalen Ebenen.  
 

-------------------- 
 
Haushaltsstichprobe (§7 EZensusG). Die 
Haushaltsstichprobe dient der Feststellung der 
amtlichen Einwohnerzahlen sowie der Erhe-
bung der Zensuspflichtmerkmale, die nicht aus 
einem Register gewonnen werden können. Da-
zu zählen beispielsweise der höchste allgemei-
ne Schulabschluss, der höchste berufliche Bil-
dungsabschluss oder der aktuelle Schulbesuch. 
Diese Daten sind nach der EU-Zensusverord-
nung bis zur Kreisebene zu liefern. Sie werden 
in Deutschland nicht innerstädtisch erhoben.  
 
Auch hier hat die Zensuskommission einige 
weitere nationale Erhebungsmerkmale vorge-
schlagen und begründet. Im Einzelnen: Bil-
dungsbeteiligung, Migrationshintergrund, Zahl 
der geborenen Kinder je Frau, hauptsächlich 
gesprochene Sprache im Haushalt, Pendlerbe-
ziehung zwischen Wohnung und Arbeitsort so-
wie telefonische Erreichbarkeit.  
 
Auszugsweise Begründung:  
Die „Bildungsbeteiligung“ wird für erforder-
lich gehalten, weil die Registerdaten und der 
Mikrozensus keine ausreichenden Informatio-
nen dazu bereitstellen, insbesondere nicht zur 
Bildungsbeteiligung im Elementarbereich. 
 
Das Erhebungsmerkmal „Migrationshinter-
grund“ wird damit begründet, dass der Mikro-
zensus aufgrund seiner vergleichsweise gerin-
gen Stichprobengröße keine signifikanten Aus-
sagen über zahlenmäßig kleinere Personen-

gruppen zulässt. Außerdem bildet der Zensus 
die Auswahlgrundlage für den Mikrozensus und 
gibt den späteren Hochrechnungsrahmen vor. 
 
Mit dem Merkmal „Zahl der geborenen Kin-
der je Frau“ wird die Messung der Auswir-
kungen familienpolitischer Maßnahmen, wie z. 
B. des Elterngeldes, ermöglicht.  
 
Die „hauptsächlich gesprochene Sprache im 
Haushalt“ ist ein Indikator für die Integration 
von Migranten. Diese Frage werde auch bei 
Haushaltserhebungen in anderen Staaten ge-
stellt. 
 
Die Bundesregierung hat auch hier sämtliche 
Vorschläge abgewiesen. Sie weist darauf hin, 
dass in Deutschland für die über das Zensus-
Pflichtprogramm hinausgehenden Haushaltsin-
formationen, die in vielen Ländern mit Hilfe 
eines Zensus nur in einem Zehn-Jahres-
Abstand erhoben werden, mit dem jährlich er-
hobenen Mikrozensus eine ausgezeichnete, 
international anerkannte statistische Primärer-
hebung zur Verfügung steht. 
 
Dies mag für den Bund gelten. Für die Kom-
munen bietet die Haushaltsstichprobe im Rah-
men des Zensus 2011 die einmalige Chance, 
wenigstens einen gesamtstädtischen und inter-
kommunal vergleichbaren Überblick zum Bil-
dungs- und Integrationstand der Bevölkerung 
zu erhalten.  
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Straße und Hausnummer entscheiden über 
den Nutzen der Zensusergebnisse für die 
kommunale Planung 
 
Auf die Bedeutung der (verschlüsselten) Ad-
resse als Erhebungsmerkmal für Anforderun-
gen der Städtestatistik wurde immer wieder 
hingewiesen – von den Kommunalen Spitzen-
verbänden ebenso wie von der Städtestatistik 
selbst (vgl. z.B. Verband Deutscher Städtesta-
tistiker, Stadtforschung und Statistik, Sonder-
ausgabe 2007: Wie viel Zensus braucht die 
Stadt?).  
 
Es ist ein Fortschritt, dass „für ausschließlich 
kommunalstatistische Zwecke“ eine anschrif-
tengenaue Übermittlung der Zensusergebnisse 
an Kommunen mit abgeschotteter Statistikstel-
le erfolgen darf (§22 EZensusG). Dies reicht 
aber nicht aus, weil Straße und Hausnummer 
als Hilfsmerkmale gelten und spätestens zwei 
Jahre nach Übermittlung gelöscht werden müs-
sen. Begründet wird dies mit dem Volkszäh-
lungsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus 
1983. 
 
Nur die Adresse als Erhebungsmerkmal er-
füllt den kommunalen Informationsbedarf. 
Bei der damals geplanten Volkszählung 1983 
handelte es sich bei Straße und Hausnummer 
um Organisationsmerkmale. Sie wurden des-
halb als Hilfsmerkmale eingestuft. Die Adresse 
ist aber auf der kommunalen Ebene kein 
Hilfsmittel, sondern ein auf Dauer benötigtes 
Merkmal zur räumlichen Klassifikation und zur 
flexiblen Aggregation von Daten. Dies ist in 
den Kommunen eine häufige Aufgabe mit 
wechselnden räumlichen Anforderungen, so 
dass hier die Adresse als Erhebungsmerkmal 
benötigt wird.  
 
Zensusergebnisse sind immer wieder für Pla-
nungsräume bereitzustellen, deren Grenzen 
sich aus aufgabenspezifischen Kriterien der 
Kommunen herleiten und Änderungen unter-
worfen sind. Beispiele:  

 Stadtentwicklungsprojekte, Sanierungsge-
biete, Stadterneuerung,  

 Wohnungsmarktbeobachtung, Sozialraum-
analyse, Soziale Stadt,  

 Stichprobenziehung (z.B. für Mietspiegel-
erstellung).  

Straße und Hausnummer als Hilfsmerkmale 
und der damit verbundene Löschungszwang 
würden in erheblichem Maße die Planungsfä-
higkeit der Kommunen beeinträchtigen und es 
ihnen erschweren, auf neue Fragestellungen 
wirtschaftlich und schnell reagieren zu können. 
Die grundgesetzliche Verfasstheit der Kommu-
nen und die ihnen garantierte gemeindliche 
Selbstverwaltung setzen umfassende Informa-
tionen und Kenntnisse über die eigenen Gege-
benheiten voraus. Hierfür benötigen sie die 
statistischen Daten aus dem Zensus ohne sach-
liche Einschränkung und ohne Befristung der 
Nutzung. Bei der Gebäudeerhebung ist dies 
besonders augenfällig.  
 
Die Adresse ist konstituierendes Merkmal 
eines Gebäudes. Ohne Adresse ist die Fort-
schreibung der Zensusergebnisse aus der Ge-
bäudeerhebung als statistische Gebäudedatei in 
den abgeschotteten kommunalen Statistikstel-
len nicht möglich. Für die Kommunen würde 
der Zensusnutzen erheblich eingeschränkt. Da-
gegen bedeutet die Einrichtung einer statisti-
schen Gebäudedatei praktisch, dass ein Zensus-
Nutzen für die Stadt nicht nur bezogen auf den 
Zensusstichtag anfällt, sondern dieser nachhal-
tig in die Zukunft fortgeschrieben wird.  
 
Güterabwägung nicht zu Lasten der Kommu-
nen. Im Spannungsfeld von informationeller 
Selbstbestimmung und kommunaler Selbst-
verwaltungsgarantie darf nicht einseitig dem 
informationellen Selbstbestimmungsrecht der 
Vorrang gegeben werden. Dies umso mehr, als 
die Zensusergebnisse faktisch anonymisiert 
sind. In den Kommunen sind die Bürgerinnen 
und Bürger zuhause. Hier profitieren sie unmit-
telbar von der Inwertsetzung ihrer Daten in 
Planungsprozessen. Und sie können sicher 
sein, dass ihre Wohnorte mit den anvertrauten 
Statistikdaten gesetzestreu und sorgsam umge-
hen. Der Gesetzgeber hat es in der Hand, ange-
sichts der immensen Zensuskosten den Infor-
mationsnutzen zu steigern und kommunal-
freundlich für Normenklarheit zu sorgen.  
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